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Sachbearbeiter: Stephan Franczak Bürgermeister  Datum : 12.10.2020 
Aktenzeichen: 771.12  
 

 

Beschlussvorlage Nr. 43/2020  

 

Betreff: Erweiterung des Stellenplans 2021 für zwei Einstellungen im Bau-
hof           

Haushaltsstelle: 

      

Betrag: 

      

Haushaltsjahr: 

2021 

Mittel vorhanden ? 

   ja                      

  nein 

Deckungsvorschlag: 

   überplanmäßig 

   außerplanmäßig 

      

Bürgermeister: 

   zur Kenntnis 

   zur Entscheidung 

Gemeinderat: 

   zur Kenntnis 

   zur Entscheidung 

   ................................... 
 
  

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Das Gutachten der Allevo-Kommunalberatung wird zur Kenntnis genommen. Der 
Stellenplan der Gemeinde Eberstadt wird ab dem Jahr 2021 um zwei zusätzliche 
Stelle im Bauhof erweitert. 
Eine Stelle soll mit einer Person besetzt werden, die eine Ausbildung in der Garten- 
und Landschaftspflege besitzt und nach Möglichkeit die Führung des Bauhofes über-
nehmen kann 
Je nach Entwicklung des Bauhofes, kommt die Besetzung der zweiten Stelle in Be-
tracht. Ein erneutes Votum des Gemeinderates, zur Besetzung der zweiten Stelle ist 
notwendig. 
 
Begründung: 
 
Je nach dem welcher Begründung und Tätigkeitsbeschreibung man im Allevo-
Gutachten folgt, kommt man auf einen Personalbedarf im Bauhof von bis zu zwei 
Personen. Um diesem Personalbedarf Rechnung zu tragen, schlägt die Verwaltung 
vor, ab 2021 eine Person mit der Ausbildung zum Garten- und Landschaftspfleger/in 
einzustellen. Je nachdem, wie die Entwicklung des Bauhofes voranschreitet, kommt 
auch die Besetzung einer zweiten Stelle in Betracht. Ein zusätzliches Votum des 
Gemeinderates ist zur Besetzung notwendig. 
Sicher ist schon heute, dass der Bauhof einen Zugang von jüngeren Menschen be-
nötigt, um der sich abzeichnenden Verrentung von aktuellen Bauhofmitarbeitern und 
steigenden Anforderungen an den Bauhof auch personell Rechnung tragen zu kön-
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nen. 
Der Technische Ausschuss hat am 06.10.2020 dem Gemeinderat die Annahme des 
Antrages empfohlen. 


